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Stellungen präinirt und hat sich in Folge seines hohen Gebrauchs-

werthes als ein im Forsthaushalt und im Holzhandel nicht zu ent-
behrendes Werkzeug in Deutschland, Oesterreich und anderwärts
schnellen Eingang verschafft. Er ist von seinem scharfsinnigen Er-
finder direkt zu beziehen. Der Preis stellt sich auf 36 Mark franko
in die Schweiz, Reserveeinsatztypen und eine Büchse Schwärze in-

begriffen. Auf Wunsch wird an namhafte Adressen je ein kompleter
Nummerirschlägel zur Ansicht und Probe übermittelt. Für die

Dauerhaftigkeit wird in der Weise für ein Jahr Garantie geleistet, dass

etwaige Reparaturen unentgeltlich besorgt werden. ScAöwenAer<7er.

Personalnachrichten.

JoAanw Lam'ca, bisher Forstverwalter in Chur, wurde zum kan-

tonalen Kreisförster in Thusis ernannt.
An die Forstadjunkten- und Kroisförsterstelle, die bisher Otto

Steiner, der zum Kantonsforstinspektor befördert worden ist, bekleidete,
wurde Arfward wra TscAarwer m CAwr ernannt.

Zum Kantonsförster in Zug wurde der bisher provisorisch ge-
wählte AT. Am/tOy IFawyer wow liacAn definitiv gewählt.

X. Dwrn, Xorst/rcrocfo'ûte vow ilfafters, wurde zum Kreisförster
für den III. luzernischen Kreis (Entlebuch) gewählt.

Das Patent zur Bekleidung höherer Forstbeamtenstellen im eid-

genössischen forstlichen Aufsichtsgebiet haben nach abgelegtem Examen
erhalten :

X. Burri von Malters, Luzern;
Karl Coaz von Scanfs, Graubünden, und
K. Ludwig Wanger von Baden, Aargau.

Bücheranzeigen.

Käst, Dr. XctrA Die forst- und gruppenweise Verjüngung im k. k.
Forstamte Siegsdorf. Mit zwei Tafeln. M. Rieger'sche Universitäts •

Buchhandlung. München 1890. Oktav, 26 Seiten.
East beschreibt diese Verjüngungsmethode nach vorangegangener näherer

Bezeichnung der örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Forstamtes
Siegsdorf, das in den Vorbergen der bayerischen Alpen in einer Meereshöhe

von 600—1200 m liegt und mit Fichten und Tannen und wenig Buchen und
Lärchen bestanden ist.
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